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Vorläufige Beſtimmungen für Holztragwerke ( Bl )
der Deuiſchen Reichsbahn⸗Geſellſchaft

Eingeführt durch Verfügung der Hauptverwaltung vom 2 . Oezember 1926 L82 O. 16 600.

Borbemerkung : Die Vorſchriften gelten für Brücken , hochbauten , Lehrgerüſte für
Brücken aus Holz, Stein , Siſendeton und Siſen und für wichtige Baugerüſte .

A . Allgemeine Bedingungen für Lieferung , Abnahme
und Aufſtellung von Holztragwerken

I . Beſchaffenheit des Holzes
1. Bauholzarten

Für freitragende Holzbauten werden als Bauhölzer verwendet :
die Kiefer ( Föhre ) , Fichte ( Rottanne ) , Tanne ( Weißtanne ) ,
Lärche und zur Herſtellung beſonders ſtark beanſpruchter Bau⸗
glieder die Eiche und die Buche .

2. Stammholz

Das Nutzholz muß möglichſt dicht und feſt , gerade gewachſen ,
äußerlich geſund und im allgemeinen fehlerfrei ſein .
Die Abnahme kann verweigert werden bei Verſtockung 1) , bei Rot⸗
und Weißfäule im Stamm und an den Aſtanſätzen , bei roten oder
hellgefärbten Streifungen als Vorboten der Rot⸗ und Weißfäule ,
bei Krebs⸗ , Maſer⸗ und Miſtelbeulen ? ) , bei Stockfäule und
Wipfeldürre ? ) ( Überſtändigkeit ) , ferner bei Dreh⸗ und Zwieſel⸗
wuchs ) , Doppelkernigkeit s) , bei Ringriſſen “ ) ( Kernſchäligkeit “ )

1) Verſtockung (Srfticken, Anlaufen ) ift eine Zerſetzung des Holzes in geringem
Grade , die eintritt , wenn friſch gefälltes Holz bei feuchter Witterung in der Rinde
liegen bleibt, wodurch das Zplintholz zunächſt ſtreifenartig , ſpäter in der ganzen
Maſſe eigentũmlich gefärbt wird. Bei Nadelhölzern z. B. wir
der Splint grünlich blau und bei der Siche braun .
Die Verwendung von leicht angeblautem Holz iſt für Bau⸗
teile in lufttrockener Amgebung zuläſſig , jedoch nicht für
zu tränkende Bauglieder .

2) Krebs⸗, Maſer⸗ u. Miſtelbeulen CJ. Abb. 1) ſind Auswüchſe ,
die von Verietzungen , Inſektenfraß , Schmarotzerpflanzen oder
kleinen Knoſpenwucherungen herrühren .

3) Wißpfeldürre iſt eine Krankheit des Holzes, bei der der Baum
vom Zopfende aus abſtirbt .

4) Zwieſelwuchs nennt man die Gabelung des Stammes in
Zwei zuſammengewachſene Aſte, wobei häufig wundfaule
Ztellen einwachſen .

5) Doppelkernigkeit entſteht meiſt durch das frühe Zuſammen⸗
wachſen zweier Bäume oder auch bei Zwieſelwuchs .

6) Ringriſſe (Ringklüfte , Schälriſſe ) laufen den Jahrringen ent⸗
lang und entſtehen vielfach durch die ESinwirkungen von Abb. 1
heftigen Stürmen oder von ſtarkem Froſt .

7) keernſchäligkeit tritt ohne erkennbare Riſſe auf und iſt dadurch gekennzeichnet ,
daß dei geringer Schlagwirkung ein Teil des Rernes einem Jahrring folgend
abſpringt .
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und bei Kernriſſen . Von der Verwendung auszuſchließen iſt außer⸗
dem Holz , das eisklüftig s ) , wurmſtichig und blitzriſſig iſt , ſtarke
Verletzungen durch Wildſchaden oder Beſchädigungen durch Rau⸗
penfraß und Spechtlöcher aufweiſt .
Nach dem Fällen müſſen die Stämme rechtzeitig entrindet , aus dem
Wald abgefahren und geſchnitten werden . Bei Winterfällung muß
das Holz ſpäteſtens bis Ende März entrindet ſein. Bei Sommer⸗
fällung iſt das Entrinden und Abfahren des Holzes ſofort vorzu⸗
nehmen .

Schnittholz
Das Schnittholz muß geſund und möglichſt aſtfrei ſein und darf
keine durchgehenden Riſſe aufweiſen . Geſunder Splint iſt wie
Kernholz zu bewerten . Hölzer mit nur kleinen und feſtverwachſenen
( zarten ) Aſten ſind benutzbar ; Hölzer mit faulen , loſen oder aus⸗
gefallenen Aſten dagegen ſind zu verwerfen .
Die zur Ausführung von Fachwerkträgern , Stützen und ſonſtigen
wichtigen Baugliedern erforderlichen Hölzer ſind im Herz aufzu⸗
ſpalten ( Halbhölzer , Kreuzhölzer ) . Schwache einteilige Glieder
können auch aus Vollholz gebildet werden .
Bei zuſammengeſetzten Baugliedern iſt die Herzſeite nach außen
zu legen .
Hölzer , deren Faſern mehr als 1: 20 gegen die Längsachſe geneigt
verlaufen , ſind von der Verwendung ausgeſchloſſen .

Lagerung des Schnittholzes
Das geſchnittene Holz muß bis zu ſeiner Verwendung luftig ge⸗
lagert und derart abgedeckt werden , daß es vor Näſſe und einſeitiger
Sonnenbeſtrahlung geſchützt iſt .

Schnittklaſſen
Das Bauholz wird in 5 Schnittklaſſen geliefert :
2) ſcharfkantiges Holz ohne jede Waldkante ;
b) ſcharfkantiges Holz , bei dem kleine Waldkanten bis

zu 5 % der größeren Querſchnittsſeite auf ganz kurze Längen
vorkommen dürfen ;

c) vollkantiges Holz ,
bei dem Waldkanten , und
zwar bis 15 % der größeren
Querſchnittsſeite vorkommen
dürfen . Bei Balken 20/24
bzw. 12ſ24 ſind demnach
Waldkanten bis zu 3,6 em
zugelaſſen ( Abb. 2) ;

Abb . 2.

Sisklüfte ſind von außen nach innen verlaufendde Holzſpaltungen infolge ſtarkenFroſtes .



d) Holz mit üblichen Waldkanten , die bis 25 éder
größeren Querſchnittsſeite betragen dürfen ;

e) baumkantiges Holz , das auf die ganze Länge Wald⸗
kanten beſitzen darf , doch auf jeder Seite auf die ganze Länge
in mindeſtens 5 om Breite von der Säge geſtreift ſein muß .

Im allgemeinen iſt für nicht zimmermannsmäßig herzuſtellende
und nicht vorübergehenden Zwecken dienende Ingenieurholzbauten
ſcharfkantiges Holz Sorte b zu verwenden .

Bretter und Bohlen

Je nach ihrer Beſchaffenheit werden die Bretter eingeteilt in :

a) reine und halbreine Ware . Die
Bretter dieſer Gattung müſſen aſtrein ſein
oder dürfen nur eine mäßige Anzahl kleiner
feſtverwachſener Aſte aufweiſen . Sie müſſen
geſund , ſcharfkantig , rißfrei und blank ſein ;

b) gute Ware , auch erſte Klaſſe genannt .
Die hierhergehörigen Bretter dürfen eine nicht
zu große Anzahl mäßig großer feſt verwach⸗
ſener Aſte haben . Sie müſſen geſund , ſcharf⸗
kantig und im allgemeinen blank ſein . Herz⸗
riſſe , die nicht bis zur Oberfläche durchgehen ,
ſowie Endriſſe ( à in Abb. 3) , deren Länge
höchſtens der Breite des Brettes ( 5 in Abb . 3)

Abb . 3. entſpricht , ſind zuläſſig ;

e) Ausſchuß , auch zweite Klaſſe genannt . Ausſchuß⸗
bretter dürfen eine größere Zahl grober , auch etwas ausfallen⸗
der Aſte haben und hier und da an der Rückſeite Waldkante
bis zur halben Dicke des Brettes zeigen ; auch ſind hartes , rot⸗
ſtreifiges Holz , ſowie an einzelnen Stellen durchgehende , nicht
zu große Herzriſſe und Hobelfehler zuläſſig ;

X⸗Bretter , auch Feuerbord oder Brennbord ge⸗
nannt , ſind die nach Ausſortierung vorbenannter Sorten übrig⸗
bleibenden , alſo ſtark waldkantigen , rotfleckigen und grobäſtigen
Bretter . Auch kleinere Faulſtellen ſind zuläſſig , doch muß das
Brett der ganzen Länge und Breite nach zuſammenhalten .
Stark gefaulte und brüchige Stücke ſind ausgeſchloſſen .

Sorte a kommt im allgemeinen nur für Tiſchlerarbeiten in Frage .
Sorte b iſt für die tragenden Teile der Holzbauten zu verwenden .
Sorte „ kommt im allgemeinen für die tragenden Teile unter⸗
geordneter Bauten und für Schalungen in Frage . Sorte d iſt im

en nur für die Schalungen untergeordneter Bauten zu
verwenden .
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. Natürliche und künſtliche Trocknung
Das Holz ſoll bei ſeiner Verarbeitung tunlichſt lufttrocken ſein .
Der Feuchtigkeitsgehalt lufttrockenen Holzes beträgt 15 bis 18 %/
des Trockengewichts . Friſch geſchlagenes Holz darf ohne künſtliche
Trocknung zu Dauerbauten nicht verwendet werden . Künflliche
Trocknung darf nur langſam vor ſich gehen ; bei weichen Hölzern
iſt dabei höchſtens eine Temperatur von 50 bis 60˙ und bei Hart⸗
hölzern eine ſolche von höchſtens 40“ zuläſſig .

II . Holzbedarf und ⸗prüfung

Holzliſten
Für jedes Holztragwerk iſt auf Grund der genehmigten Zeichnun⸗
gen und Berechnungen ein Verzeichnis der erforderlichen Hölzer
( Holzliſte ) mit Angabe der Holzart ( Kiefer , Fichte uſw . ) , der
Länge , des Querſchnitts , der Sorte ( Schnittklaſſe a, b uſw . ) und
der Zweckbeſtimmung anzufertigen und mit der zugehörigen Maſſen⸗
berechnung vorzulegen . Hölzer , die gehobelt werden ſollen, ſind
beſonders zu bezeichnen .

Abmeſſunger
Die Hölzer ſind genau nach der Holzliſte zu liefern ; Abweichungen
in den Abmeſſungen nach unten ſind nicht zuläſſig . Beim Nach⸗
trocknen dürfen die Hölzer nicht unter die im Entwurf vor⸗
geſchriebenen Maße ( ſiehe B 1 Tafel 1) ſchwinden . Beim Sägen
von friſchem Holz ſind 5⅜ für jede Querſchnittsſeite oder 10
zur größeren Querſchnittsſeite allein zuzuſchlagen

Gehobelte Hölzer
Die Bauhölzer müſſen winkelrecht und ſo ſauber geſchnitten ſein ,
daß ſie im allgemeinen nicht gehobelt zu werden brauchen . Wird
das Behobeln einer oder mehrerer Seiten vorgeſchrieben , ſo muß
nach dem Hobeln der entwurfsmäßige Querſchnitt vorhanden ſein ,
der auch der Abrechnung zugrunde gelegt wird .

Außenbeſichtigung
Die Deutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft behält ſich vor , an Hand der
Holzliſte ſämtliche Stücke zu beſichtigen und ſchon hierbei ſolche
mit äußerlich erkennbaren Fehlern zurückzuweiſen . Zu dieſem
Zweck ſind die Hölzer ſo zu lagern , daß alle Stücke der Beſich⸗
tigung zugänglich ſind .

Holzprüfung
Das Schnittholz wird , falls es getränkt wird , auf der Tränkanſtalt
vor

25
Tränken , ſonſt in der Werkſtatt oder auf der Bauſtelle

geprüft .
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Das für die Verwendung zugelaſſene Holz iſt vom Abnahme⸗
beamten —tunlichſt mit einem Prüfſtempel — zu bezeichnen . Für
die bei der Prüfung ausgeſchloſſenen Hölzer iſt bedingungsgemäßer
Erſatz zu leiſten .
Wenn der Holzbauunternehmer vor Genehmigung der rechneriſchen
und zeichneriſchen Unterlagen Holz beſchafft oder mit der Be⸗

arbeitung des Holzes beginnt , ſo wird ihm für die infolge von
Anderungen der Pläne nicht verwendbaren Teile keinerlei Schaden⸗
erſatz geleiſtet .

Lieferung
Bei der Berechnung des Körperinhalts ſind für die Querſchnitts⸗
abmeſſungen die Maße der geprüften Holzliſte einzuſetzen . Werden
die Hölzer dicker als vorgeſchrieben geliefert , ſo wird hierfür eine
beſondere Vergütung nicht geleiſtet .

III . Verſand , Prüfung und Aufſtellung der Bauglieder

1.
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Verſand der Bauglieder
Holzbauteile ſind vom Unternehmer mit größter Vorſicht und
Sorgfalt zu verladen , zu befördern , abzuladen und zu lagern .
Jede Beſchädigung iſt ſofort zu melden . Beſchädigte Bauglieder
ſind vom Unternehmer auf ſeine Koſten zu erſetzen .

Prüfung während der Herſtellung
Der Unternehmer hat dem Abnahmebeamten die mit dem Prüfungs⸗
vermerk verſehenen Werkzeichnungen vorzulegen .
Die Deutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft hat das Recht , ſich von der

Vertragsmäßigkeit der Arbeit durch fortwährende oder gelegentliche
Prüfung zu überzeugen . Der Unternehmer hat das Recht , ſich bei

5 — — und Abnahmen ſelbſt zu beteiligen oder vertreten
zu laſſen .
Auch wenn die Deutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft durch ihre Ab⸗
nahmebeamten Prüfungen vornimmt , bleibt es Sache des Unter⸗
nehmers , während der Herſtellung dauernd ſelbſt feſtſtellen zu laſſen ,
ob die gelieferten Bauglieder in allen Teilen mit den zur Aus⸗
führung genehmigten Werkzeichnungen übereinſtimmen und ins⸗
beſondere ob die Ausführung der Knotenpunkte , Stoßdeckungen
und die Zahl der Dübel und Schrauben überall dem Entwurf
entſprechen .
Wenn bei der Prüfung der fertigen Bauteile in der Werkſtatt oder
während der Aufſtellung am Bauplatze Mängel in der Ausführung
einzelner Stücke wahrgenommen werden , ſo iſt der Unternehmer
verpflichtet , die mangelhaften Stücke auf eigene Koſten durch vor⸗
ſchriftsmäßige zu erſetzen oder die erforderlichen Nacharbeiten un⸗
geſäumt vorzunehmen , widrigenfalls es auf ſeine Koſten veranlaßt
werden kann .
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Auflagerung der Holztragwerke

Die Mauerwerkskörper für das Holztragwerk werden dem Unter⸗

nehmer in richtiger Lage zu einem vertraglich feſtgeſetzten Zeit⸗

punkt überwieſen . Für ihre richtige Lage ſowie für die Richtigkeit
der Zeichnungen bezüglich der Lage und Abmeſſungen beſtehender
Bauteile , mit denen das Bauwerk in Berührung kommt , haftet die

Deutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft . Der Unternehmer hat ſich jedoch
vor Beginn der Aufſtellungsarbeiten durch eigenes Meſſen von der

Richtigkeit der Angaben zu überzeugen , bei vorgefundenen Ab⸗

weichungen zu berichten und den Beſcheid abzuwarten .
Wenn die Aufſtellungsarbeiten dadurch verzögert werden , daß der

Unternehmer das zur Aufnahme des Holztragwerks beſtimmte
Mauerwerk infolge unrichtiger Lage oder aus anderen Gründen

ſpäter erhält , als der Vertrag feſtſetzt , ſo iſt ihm auf ſchriftlichen
Antrag die Fertigſtellungsfriſt für den Holzbau entſprechend zu
verlängern und der nachweisbare Schaden zu vergüten . Dabei
werden etwa veränderte Verhältniſſe ( Witterung , Länge des

Arbeitstages uſw . ) berückſichtigt , keinesfalls wird aber entgangener
Gewinn angerechnet .

Aufſtellung der Tragwerke
Die Art der Aufſtellung bleibt , ſoweit ſie nicht bei der Ausſchrei⸗
bung oder im Verdingungsanſchlag beſonders vorgeſchrieben iſt ,
im allgemeinen dem Unternehmer überlaſſen . Für etwaige Hilfs⸗
gerüſte , die nicht nach feſtſtehenden Handwerksregeln hergeſtellt
werden können , ſind der Deutſchen Reichsbahn - Geſellſchaft Zeich⸗
nungen und Feſtigkeitsberechnungen zur Einſicht einzureichen . Der
Maßſtab dieſer Zeichnungen muß alle für die Tragfähigkeit weſent⸗
lichen Teile ſicher erkennen laſſen . Für die Feſtigkeitsberechnungen
gelten ſinngemäß die Beſtimmungen des Abſchnitts B dieſer Vor⸗
ſchrift . Im übrigen ſind für die Aufſtellung der Hilfsgerüſte die
Beſtimmungen des §S 6 ( Gerüſte ) der „ Vorläufigen Fertigungs⸗
vorſchriften für Eiſenbauwerke “ ) ſinngemäß maßgebend .
Die Deutſche Reichsbahn - Geſellſchaft übernimmt in keinem Falle
die Verantwortung für die Haltbarkeit der vom Unternehmer ver
tragsmäßig herzuſtellenden Gerüſte , auch wenn ſie die Entwürfe
und Berechnungen geprüft hat . Der Unternehmer iſt vielmehr für
die Güte der Bauſtoffe , für die Feſtigkeit der Verbindungen und
für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen beim Aufbau , bei der Be⸗
nutzung und beim Abtragen der Gerüſte allein verantwortlich .
Glaubt der Unternehmer für eine von der Deutſchen Reichsbahn⸗
Geſellſchaft an den Gerüſtzeichnungen vorgenommene Anderung die
Verantwortung nicht übernehmen zu können , ſo iſt er verpflichtet ,
ſofort begründeten Einſpruch zu erheben .

Senehmigt durch Verfügung der Hauptverwaltung der Deutſchen Reichsbahn⸗
Geſellſchaft vom 26. April 1926 — 82 D 5281 —.
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Von dem bevorſtehenden Beginn des Gerüſtbaues iſt die Bau⸗

leitung rechtzeitig zu benachrichtigen .

Abnahme
Der Unternehmer hat den vorausſichtlichen Vollendungstag vorher

anzuzeigen . Die DBeutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft nimmt eine Ab⸗

nahmeprüfung vor , zu der der Unternehmer zugezogen wird , und

unterſucht , ob alle Teile vertragsgemäß ausgeführt ſind . ÜUber den

Befund ſtellt ſie dem Unternehmer eine ſchriftliche Beſcheinigung
aus . Auf Verlangen eines der beiden Vertragſchließenden wird

eine Verhandlung aufgenommen und von beiden unterſchrieben .
Für die Beſeitigung der vorgefundenen Mängel iſt eine ange⸗
meſſene Friſt zu vereinbaren . Die Abnahme ſoll nicht hinaus⸗
geſchoben werden , wenn es ſich nur um Fehler handelt , die den

Betrieb des Bauwerks nicht behindern . Sie gilt dann unter dem

Vorbehalt , daß der Unternehmer die Mängel innerhalb der ver⸗
einbarten Friſt beſeitigt .

Belaſtungsverſuch
Die Holztragwerke können auf Koſten der Deutſchen Reichsbahn⸗
Geſellſchaft entſprechend den Annahmen der Feſtigkeitsberechnung

zur Probe belaſtet werden . Die erforderlichen Arbeitsſtunden wer⸗

den dem Unternehmer nach dem vertragsmäßigen Tagelohnſatz ver⸗

gütet . Die Belaſtungsverſuche , bei denen die elaſtiſchen und blei⸗

benden Formänderungen ermittelt werden , ſind ſofort nach Fertig⸗

ſtellung des Bauwerks vorzunehmen . Die Einzelheiten werden mit
dem Unternehmer , der zu den Verſuchen rechtzeitig einzuladen iſt ,
vereinbart . Nach einer Vorbelaſtung mit etwa / Uder rechnungs⸗

mäßigen Laſt und nach Entfernung dieſer Probelaſt iſt der eigent⸗

liche Belaſtungsverſuch mit den der Berechnung zugrunde liegenden

Höchſtlaſten vorzunehmen . Die Laſten ſind ſo aufzubringen , daß
unzuläſſige Spannungen vermieden werden und die Durchbiegun⸗

gen genau gemeſſen werden können . Die Verſuchslaſt muß bei

jedem Belaſtungsfall mindeſtens / Stunde wirken , bevor die
größte Durchbiegung gemeſſen wird .

Bleibt nach Entfernung der erſten vollen Probelaſt nur eine geringe

Formänderung des Bauwerks , aber keine Verbiegung an Stäben ,

Trennung an Verbindungsſtellen u. dgl. , ſo läßt dies nicht auf

mangelhafte Ausführung ſchließen , doch dürfen bei wiederholten

Belaftungen keine weiteren bleibenden Formänderungen hinzu⸗
treten . Die bleibende Durchbiegung des Tragwerks iſt 24 Stunden

nach Befeitigung der Verſuchslaſten nochmals feſtzuſtellen . Wäh⸗
rend der Verſuche iſt das Tragwerk genau zu beobachten , ins⸗

beſondere ſind auftretende Riſſe und ſonſtige Veränderungen am

Holz und an den Verbindungsmitteln aufzunehmen . Die Ergeb⸗
Belaſtungsverſuche ſind in einer Niederſchrift zuſammen⸗

zuſtellen .



Die beim Belaſtungsverſuch feſtgeſtellte elaſtiſche Durchbiegung ſoll
nicht mehr als das 1,5fache der entſprechenden errechneten Durch⸗
biegung ( ſiehe B IV 10) betragen .
Alle Mängel des Bauwerks , die ſich beim Belaſtungsverſuch her⸗
ausſtellen und auf Fehlern in der Ausführung , den Bauſtoffen
oder in der vom Unternehmer gelieferten Feſtigkeitsberechnung
beruhen , hat der Unternehmer innerhalb einer angemeſſenen , beider⸗
ſeits zu vereinbarenden Friſt auf ſeine Koſten zu beſeitigen . Kommt
er dieſer Verpflichtung nicht rechtzeitig nach , ſo werden die erforder⸗
lichen Anderungen auf ſeine Koſten ausgeführt .

Nachziehen der Schrauben
Sämtliche Schrauben und etwaige Keile des Tragwerks ſind drei⸗
mal feſt nachzuziehen , und zwar im allgemeinen erſtmals nach
einem halben Jahre , dann nach einem Jahre und weiter nach zwei
Jahren , je von der Abnahme des Bauwerks an gerechnet . In
beſonderen Fällen , z. B. wenn das Bauwerk infolge örtlicher Ver⸗
hältniſſe oder infolge der Witterung unmittelbar nach der Fertig⸗
ſtellung ſtarker und raſcher Austrocknung ausgeſetzt iſt , find die
Schrauben und Keile erſtmalig ſchon nach einem Vierteljahr nach⸗
zuziehen . Der Unternehmer iſt verpflichtet , dieſe Arbeiten ohne
beſondere Vergütung auszuführen .
Die Verbindungen der Lehrgerüſte ſind kurz vor der Belaſtung und
weiter während der Bauausführung nachzuſehen .

. Schutz der Holztragwerke
Tragende Bauglieder müſſen gegen Fäulnis und Witterungsein⸗
flüſſe geſchützt werden . Holz , das in lufttrockener Umgebung iſt
und bleibt , bedarf keines beſonderen Schutzes . Holz , das ſtändig
unter gasfreiem Waſſer , alſo luftabgeſchloſſen iſt , wird ſteinhart
und iſt von unbegrenzter Haltbarkeit . In Brackwaſſer und in
Sumpfgaſe enthaltendem Waſſer geht Holz bald zugrunde . Holz ,
das abwechſelnd der Näſſe und Trockenheit ausgeſetzt iſt , unterliegt
den Angriffen der Fäulnispilze am meiſten .
Wo eine Überdachung nicht vorgeſehen oder eine Schutzverkleidung
nicht möglich iſt , genügt im allgemeinen ein Schutzanſtrich mit
Karbolineum oder mit wetterfeſten Farben .
Sämtliche Holzteile , die mit Mauerwerk in Berührung kommen
oder von dieſem umſchloſſen werden , wie Mauerlatten , Binder⸗
enden uſw. , ſind ſtets mit Karbolineum zu ſtreichen und nur trocken
unter Belaſſung einer Luftſchicht zu ummauern .

. Feuerſchutz
Zum Schutze der Holztragwerke gegen Feuer wird eine Tränkung
des Bauholzes mit Salzlöſungen oder Hobeln des Holzes empfoh⸗
len . Gehobeltes Holz fängt weniger leicht Feuer als ſolches mit
rauher Oberfläche , hat aber den Nachteil , daß ein Schutzanſtrich

1l. Gewit



weniger haftet . Weiterhin kommen Verkleidungen mit Tektondielen
oder ein Anſtrich mit Feuerſchutzfarben in Frage .

10. Gewährzeit .

Für alle Schäden und Mängel des Holztragwerks infolge ſchlechter
Bauſtoffe oder fehlerhafter Ausführung bleibt der Unternehmer
bis zum Ablauf einer zweijährigen Gewährzeit nach Abnahme
(ſiehe Abſ . 7) haftbar .
Er hat die Schäden auf Anforderung ſofort zu beſeitigen , widrigen⸗
falls ſie von der Deutſchen Reichsbahn⸗Geſellſchaft oder von an⸗
deren auf ſeine Koſten beſeitigt werden .

Kurz vor dem Ende dieſer Gewährzeit iſt die Schlußunterſuchung
vorzunehmen . Ergeben ſich hierbei keine Beanſtandungen , ſo wird

die für 5 Vertrag etwa hinterlegte und haftbar erklärte Sicherheit
freigegeben .

IV . Zeichnungen und Berechnungen

1. Verdingungsunterlagen
Bei der Zuſchlagserteilung erhält der Unternehmer die dem Ver⸗

trag zugrunde zu legenden Zeichnungen , Maſſenberechnungen und

Feſtigkeitsberechnungen , ſoweit ſie die Deutſche Reichsbahn⸗Geſell⸗
ſchaft angefertigt hat . Gehen ſie ihm erſt ſpäter zu, ſo wird die

Lieferfriſt entſprechend verlängert , wenn er es ſpäteſtens ſieben Tage
danach beantragt .
Sind dieſe Zeichnungen als Werkzeichnungen ausgeführt , ſo hat
der Unternehmer keine weiteren Sonderzeichnungen zu liefern .

2. Werkzeichnungen
Werkzeichnungen ſind im Maßſtab 1: 20 oder 1: 10 herzuſtellen ;
für Überſichtszeichnungen genügen kleinere Maßſtäbe . Wichtige
Einzelheiten verlangen oft Maßſtäbe von 1: 5 bis 1: 1.

Aus den Werkzeichnungen müſſen alle weſentlichen Maße , Längen
und Querſchnitte der einzelnen Stäbe , Abmeſſungen und Abſtände
der Dübel und Schrauben und die Holzarten hervorgehen . Werden

Werkzeichnungen zurückgegeben , weil ſie unvollſtändig oder mangel⸗

haft ſind , ſo hat der Unternehmer keinen Anſpruch auf Friſtver⸗
längerung . Die Zeichnungen und die Ausführung des Bauwerks

ſollen , ſoweit in den Ausſchreibungsunterlagen nicht etwas anderes

geſagt iſt , mit den Beſchlüſſen des Normenausſchuſſes der Deutſchen

Induſtrie übereinſtimmen .
Der Unternehmer iſt verpflichtet , die Vertragszeichnungen zu prü⸗
fen , gefundene Fehler anzuzeigen und Unklarheiten nach Verſtän⸗
digung mit der Deutſchen Reichsbahn⸗Geſellſchaft zu beſeitigen . Er

haftet allein für die Mängel , die infolge Unklarheit oder Unvoll⸗



kommenheit der Zeichnungen entſtehen , die Deutſche Reichsbahn⸗
Geſellſchaft nur ſoweit , wie die von ihr aufgeſtellten Feſtigkeits⸗
berechnungen die Urſache ſind .

Hält der Unternehmer Anderungen für wünſchenswert , ſo hat er

ſie rechtzeitig ſchriftlich zu beantragen . Über die angeregten Ande⸗

rungen entſcheidet die Deutſche Reichsbahn⸗Geſellſchaft endgültig .
Werden von ihr Anderungen nach Abſchluß des Vertrages ange⸗
ordnet , ſo ſind die etwa dafür zu bewilligende Entſchädigung und
Friſtverlängerung womöglich vorher ſchriftlich zu vereinbaren .

Sind die für die Verdingung von der Deutſchen Reichsbahn⸗
Geſellſchaft gefertigten Zeichnungen nur allgemein gehalten oder
unvollſtändig , ſo iſt der Unternehmer verpflichtet , nach dieſen die
für die Ausführung erforderlichen Werkzeichnungen anfertigen zu
laſſen und mit ſeiner Unterſchrift in zwei Ausfertigungen — wenn
vertraglich keine andere Zahl feſtgeſetzt iſt — ſo zeitig zur Ge⸗
nehmigung einzureichen , daß die Arbeit nicht aufgehalten wird .
Eine durchgeſehene Ausfertigung , die der Ausführung und der
Abnahme zugrunde gelegt wird , erhält der Unternehmer , falls nicht
in den beſonderen Bedingungen eine andere Friſt feſtgeſetzt iſt ,
ſpäteſtens drei Wochen nach der Einſendung zurück . Hält die Ver⸗
waltung den feſtgeſetzten Zeitraum nicht inne , ſo ſoll dem Unter⸗
nehmer auf ſchriftlichen , innerhalb ſieben Tagen zu ſtellenden
Antrag die Friſt für die Fertigſtellung des Bauwerks angemeſſen
verlängert und dabei der Eintritt ungünſtiger Jahreszeit oder an —
derer Hemmungen berückſichtigt werden .

. Feſtigkeitsberechnungen

Der Unternehmer iſt , falls er nach der Ausſchreibung Feſtigkeits⸗
berechnungen zu liefern hat , für ihre Richtigkeit verantwortlich .
Er hat ſie, wenn keine andere Zahl vertraglich vorgeſehen iſt ,
gleichfalls in zwei Ausfertigungen einzureichen .
Die alleinige Haftung des Unternehmers für die Richtigkeit der
Werkzeichnungen und der von ihm ſelbſt aufgeſtellten Feſtigkeits⸗
berechnungen bleibt auch nach der Prüfung durch die Deutſche
Reichsbahn⸗Geſellſchaft beſtehen . Tunlichſt vor Beginn der Werk⸗
ſtattarbeiten hat er die Berechnungen und Mutterpauſen nach den
Prüfungsbemerkungen zu berichtigen und nach Empfang des Ge⸗
nehmigungsvermerks drei Abzüge der beurkundeten Zeichnungen ,
Feſtigkeits - und Maſſenberechnungen und außerdem die Mutter⸗
pauſen oder lichtpausfähige Abzüge der Zeichnungen einzureichen .
Nach Fertigſtellung des Bauwerks iſt mit der Vertragsabrechnung
eine in das Format 21/29,7 gefaltete Ausfertigung der Umdrucke
aller Werkzeichnungen auf Pausleinwand oder auf Leinwand auf⸗
gezogener Weißpauſen für die Urkundenbücher zu liefern . Die
Ubereinſtimmung mit der Ausführung haben der Unternehmer und
der Abnahmebeamte des fertigen Bauwerks zu beſcheinigen .



B . Techniſche Vorſchriſten für das Entwerfen und

Berechnen von Holztragwerken

I . Allgemeines

Vorbemerkung
Für die äußere Form und für den Inhalt der Feſtigkeitsberech⸗
nungen und Zeichnungen ſowie für deren Prüfung gelten ſinn⸗
gemäß die Vorſchriften des Abſchnitts B der Berechnungsgrund⸗
lagen für eiſerne Eiſenbahnbrücken ( BE ) vom 25. Februar 19251 ) .

Querſchnittsabmeſſungen
Für die Querſchnittsabmeſſungen der Glieder von Holztragwerken
werden die Abmeſſungen der Tafel 1 empfohlen .

Tafel 1

Maße in emPro⸗

ſiles1012 14 16 is 20 22 24 26 28 501
U f f

66 / 6/8 6/10 6/12
77/7 /8s 7/10 7/12 7/14
8 8/8 8/10 8/12 8/14 8/16
9 9j9 9ſ/10 9½/12 9/149ſ/16 9/18

10 10/10 10/12 10/14 10/16 10/18 10/0
12 12/12 12/14 12/16 12/18 12/2012/2212/24
14 14/14 14/16 14/18 14/2014/22 14/24 14/26 14/28
16 16/1616/18 16/201/½22 16/211/ÿ2616 %/258 16/30
18 18/18 18/2018/22 18/2418/26 18/28 18/30
20 20/20 20%/2 20/4 20/6 20%½8 20/30
22 22/22²

24/24
26½6 %

28 28/28
30 30/0

Für Bretter , Bohlen und Latten werden empfohlen :

Dicken von 1,5 — 2,0 — 23 — 2,5 — 3,0 — 3,5 — 4,0 — 4,5
5,0 — 6,0 — 7,0 — 8,0 — 9/0 — 10,0 — 12,0 und
15,0 em und

Längen von 3,5 — 4,0 — 4,5 — 5,0 —5,5 —6,0 — 7,0 u. 8,0 m.

Verlag von Witheim Ernfſt & Sohn, Berlin Wi , Wilhelmſtr . 90.



II . Belaſtungsannahmen

Soweit nachſtehend keine beſonderen Vorſchriften über Belaſtungs⸗

annahmen gegeben ſind , gelten die jeweiligen amtlichen Beſtim⸗
mungen .

Schwindmaße

Das Schwindmaß kann für die einheimiſchen Bauhölzer bei den

im Bauwerk im allgemeinen in Betracht kommenden Feuchtigkeits⸗
graden des Holzes angenommen werden

parallel zur Faſer mit . . 0,18 ,
ſenkrecht zur Faſer mit . . 5 % %

. Eigengewichte

Das mittlere Raumeinheitsgewicht der Hölzer geht aus der fol⸗
genden Tafel 2 hervor .

Tafel 2

Mittlere Raumeinheitsgewichte für Bauholz in kg /m

Holzart lufttrocken naß

Fichte und Tanne 550 10

Weichhölzer
5

Kiefer und Lärche 600

Harthölzer Eiche und Buche 800 100⁰

In den angegebenen Einheitsgewichten ſind die Zuſchläge für kleine

Eiſenteile ( Nägel , Verbindungsſchrauben , Dübel ) enthalten .
Die Gewichte eiſerner Zugglieder , Knotenbleche , Laſchen , Schuhe ,
Lager ſind beſonders in Rechnung zu ſtellen .

Stoßzahl

Bei Brücken , Stegen und Kranbahnen ſind die von der Verkehrs⸗
laſt herrührenden Momente , Querkräfte und Stabkräfte mit einer
aus der Tafel 3 zu entnehmenden Stoßzahl zu multiplizieren .

PFEREREAEAEC.CCC.CCCC.CC.C.C.C...C.C.CCC.C.C..C.C...............

tile



Stoßzahl

Straßen⸗u. Bahn⸗ Fußgängerſtege
Bauglied und Belaſtungsart

brücken Kranbahnen

Schwelleni), Fahrbahnträger u.
15 1. 2

unmittelbar belaſtete Hauptträger
8

mittelbar belaſtete Hauptträger 12 —

Bei Baugerüſten , Schutzbrücken , Förderbrücken , Lehrgerüſten uſw .
iſt die Stoßzahl nach der Art der auftretenden Laſten und Stöße
(3. B. Schütten von Beton aus größerer Höhe ) anzunehmen .

Die unter III genannten zuläſſigen Spannungen gelten bei gleich⸗
zeitiger ungünſtigſter Wirkung der ſtändigen Laſt , der Verkehrs⸗
laſt ( gegebenenfalls unter Berückſichtigung der Stoßzahl nach
Ziffer 4) , der Schneelaſt und des Winddrucks . Bremswirkung
oder Schrägzug von Kranen , Riemenzug u dgl . ſind der Verkehrs⸗
laſt zuzurechnen .

Standſicherheit

Die Standſicherheit muß während des Baues und im fertigen
Zuſtand mindeſtens 1 , öfach ſein .

III . Zuläſſige Spannungen

Für Holzbauwerke aus lufttrockenem , fehlerfreiem Bauholz mit
geringer Aſtbildung , bei denen ſich die Kraftwirkungen zuverläſſig
rechneriſch erfaſſen laſſen und die Übertragung der Kräfte durch
einwandfreie Verbindungen und Verbindungsmittel ſichergeſtellt iſt ,
gelten folgende zuläſſige Spannungen :

Querſchwellen von Siſenbahnbrücken ſind nach den Berechnungsgrundlagen für
eiſerne Siſenbahnbrücken (BeEy) zu berechnen.



Tafel 4

Zuläſſige Spannungen zul in kgyemꝰ⁊
* 8 *

Holzart
Siche Rädel⸗ BemerkungenArt der Beanſpruchung
Buche bolz

a) Druck in der Faſerrichtung
J. aligemein . 100 8⁰

2. Hirnholz auf Hirnholz in Stößen, die
nicht voll gedeckt ſinſddg 80 60 —

g 110 100

c) Zug in der Faſerrichtung
J. für ausgeleſenes , ſcharfkantig geſchnit⸗

tenes Holz mit ganz kleinen feſtver⸗
wachſenen Aſten . 110 100

für gutes vollkantiges Bauholz . . 100 8⁰—

d) 1. Druck rechtwinklig zur Faſerrichtung 35 5 Derdlrertans —len über dieDruckfiä
2. Druck rechtwinklig zur Faſerrichtung „

dei Bauteilen , bei denen geringfügige beiderſeits mindeſtens
Sindrückungen unbedenklich ſind, oder gleich dem 1½ fachen
als Lochleibungsdruck von Verbin⸗ der Schwellenhöhe ſein
dungsmitteln , die nur einenBruchteil ( Abb. 3 3). Andernfalls
desHolzauerſchnittes nach Höhe und — ſind dte unter d) 1 u. d) 2
Breite beanſpruchen — 40 25½0 angegedenen Spannun⸗

gen um /zu ermäßigen .

—

e) Abſch

) Bei Lehrgerüſten maſſiver Brücken ſind höchſtens 20 kg/ em⁊ zugelaſſen.
eren in der Faſerrichtung . . 20 12

746 —

Abb .3 a.

Das Elaſtizitätsmaß bei Beanſpruchung in der Faſerrichtung kann

für Laub⸗ und Nadelholz zu 100 000 kg / em? angenommen werden .

2. Spannungserhöhung

Bei Hilfsgerüſten und Schuppen untergeordneter Bedeutung können

die angegebenen Spannungswerte um 20 erhöht werden .
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Spannungsermäßigung
Bei Holztragwerken , die der Feuchtigkeit und Näſſe ausgeſetzt und

nicht durch Tränkung oder Schutzanſtrich gegen Fäulnis geſchützt
ſind , bei Holz , das bei Waſſerbauten dauernd durchnäßt iſt , und

bei friſch gefälltem Holz für Gerüſte dürfen die zuläſſigen Span⸗

nungen höchſtens der in Tafel 4 aufgeführten Werte erreichen .
Wird gebrauchtes Holz verwendet , ſo iſt die zuläſſige Spannung
entſprechend dem Zuſtand des Holzes zu vermindern .

Schräger Kraftangriff
Zugfpannungen rechtwinklig und ſchräg zur Faſer ſind zu
vermeiden . Rechtwinklig und ſchräg zur Faſer wirkende Zugkräfte
ſind durch beſondere Vorkehrungen aufzunehmen .

Tafel 4 a

Zuläſſige Druckſpannungen in kg/em bei ſchrägem Kraftangriff
Winkel Anter den Vorausſetzungen Anter den

zwiſchen der Tafel 4, Abſ. ) 3 der Tafel 4, Abſ. d) 2
E — ſ —

Nadelholz Nadelholz

0 100 8⁰ 100 8⁰

10 FZFECTCCCCöEC .

380 . . . .

30 ECICCCCCC . . .
6⁰ RR

50 50 3. 59 39
66 30

03 9 10

.
90⁰ 15

Druckſpannungen ſchräg zur Faſer dürfen die in vorſtehen⸗
der Tafel 4a eingetragenen Werte nicht überſchreiten . Zwiſchen⸗
werte ſind geradlinig einzuſchalten .

IV . Querſchnittsermittlung
Mindeſtmaße

Für tragende Fachwerkſtäbe ſind Querſchnitte unter 60 emꝰ und

unter 6 em kleinſter Abmeſſung zu vermeiden . Bei mehrteiligen

lden dürfen Einzelquerſchnitte unter 36 emé nicht verwendet
werden .

2. Zugſtãbe
Bei Ermittlung der Spannungen in Zugſtäben ſind alle Ver⸗

ſchwächungen im gefährlichen Querſchnitt durch Dübel , Bandeiſen ,
Bolzen , Schrauben , Platten , Einkämmungen uſw . zu berückſichtigen .
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3. Druckſtã be
Querſchnittsverſchwächungen ſind bei Druckſtäben nur dann zu
berückſichtigen , wenn die verſchwächte Stelle nicht ſatt ausgefüllt
iſt , oder wenn der ausfüllende Bauſtoff ( wie z. B. bei ſenkrecht
zur Faſer verlaufenden Holzeinlagen ) leichter zuſammendrückbar iſt
als das Holz des Stabes .

4. Bei gedrückten Stäben muß mit Rückſicht auf die Art der An⸗
ſchlüſſe die Einſpannung an den Stabenden ſtets unberückſichtigt
bleiben . Bei Abſtützung von Zwiſchenpunkten gedrückter Bauglieder
gegen feſtliegende andere Punkte darf die Knicklänge entſprechend
verringert werden .

5. Mittiger Kraftangriff
Bei mittigem Kraftangriff iſt die errechnete Stabkraft § mit der

dem Schlankheitsgrade ! ( 22 A =àkleinſtes Träg -

heitsmoment und “ — Querſchnitt des unverſchwächten Stabes )
entſprechenden Knickzahl 4 ( Tafel 5) zu multiplizieren . Der Stab kann
dann wie ein dem Knicken nicht ausgeſetzter Druckſtab behandelt werden .
Der Wert Schwerpunktsſpannung iſt dem Wert oazul gegenüber⸗

G-
zuſtellen . Es muß alſo —, — Sonul ſein , wobei für ouu die

Werte der Tafel 4 unter à anzunehmen ſind .

＋3

V

2 —＋222＋＋2＋EAMSũ—
4.675

Knidbichε ,
3

—
—

le .
12 2⁰⁰

0 2

5 8
256

— 4 ISabe
— 22˙2

— 4
, ‚ e, ͤ r

SnanlheltgeC N- S
Abb. 4. Linien der Knickſpannung %, der zuläſſigen Druckſpannung

o %ul , der Knickſicherheit » und der Knickzahl „ für Nadelholz .



Knickſpannungen K und Knickzahlen

Nadelholz
1 2 ＋

Knick⸗

58— 0 15 Unick⸗
grad / 300 — 2J zahl ουr ] Eαh

i
„ 0

X Æ
7²

0 30⁰0 1,00
10 280 109 0,009
20 260 120 0,011
30 240 1,33 0,013
40 220 147 0,014

50 200 1,65 0,018
60 180 187 0,022
7⁰ 160 2,14 0,027

80 14⁰ 2. 49 0,035
90 120 2,95 0,046

10⁰0 100 3,60 0,065
110 83 14. ,43 0,083
12⁰ 69 5,36 0,093
130 59 6,39 0,103
140 5¹1 7,53 0,114
15⁰ 4⁴ 8,77 0,124

Eichen - und Buchenholz

6. Außermittiger Kraftangriff
Bei Stäben , die erheblich außermittig durch eine Kraft § ⸗= S§⸗
＋νσιν

1 2

Knick⸗
Schlank⸗ ſpannung Æ
heits⸗ S100 ;

815—2,75
„

ö „ „

0 375
1

20 320

30

310 23355

50 237

60 2¹⁰

70 18²

8⁰0 15⁵
% 127

100 10⁰

110 83

120⁰
130 59

140 5¹

150 4⁴

3

Knick⸗
zahl οr

02
OdZul

100

1. 2²³

136

15³
17⁴

2,00

3
281
4⁴⁸

0,012

0,014

0,017
0,/021

0,026

0,035

0,46

0,067
0,102

0,104
0,116

0,129
0,142

0,156

. . . . oder die neben einer mittigen Kraft § von einem
Biegungsmoment = M ν H] , . . . beanſprucht werden ,
darf die aus der Gleichung

O-
3

5
8

8 2
— 5 bei Druckſtäben

A
At 175 bei Zugſtäben

errechnete ( gedachte ) Randſpannung den entſprechenden Wert auul
( ſiehe Tafel 4) nicht überſchreiten .



Hierbei iſt ohne Rückſicht auf die Richtung der Ausbiegung ſtets
der größte Wert von 0 einzuſetzen

HGebrauchsformeln für Stäbe aus Nadelholz
Im unelaſtiſchen Bereich (1 S 100 ) und bei mittigem
Kraftangriff iſt für die häufigſt vorkommenden Stäbe mit recht⸗
eckigem Querſchnitt näherungsweiſe

Oudαr ν 80 —29
8 —

1 das Verhältnis der freien Knicklänge zur

Breite 5 der kleinen Querſchnittsſeite bedeutet : ). Für ein bekannt

vorausgeſetztes Seitenverhältnis 5 ( Abb. 5) läßt ſich der er⸗

forderliche Querſchnitt berechnen aus

38 65
0

worin die Knicklänge sXx in em und die größte Druckkraft § des
Stabes in kg einzuführen iſt , um 5 in em zu erhalten . Für den
quadratiſchen Querſchnitt ergibt ſich

⸗
%

Sind die Querſchnitte nach Gebrauchsformeln ermittelt , ſo iſt ſtets
noch eine Nachprüfung nach demͥ „ - Verfahren anzuſtellen .

7
— —

663

3
L4＋2 t — — ＋7 =

1
é 1
i

— *
Abb. 5. Abb. 6.

8. Mehrteilige Druckſtäbe

Bei mehrteiligen Druckſtäben iſt das Trägheitsmoment in bezug
auf die ſtoffreie Achſe ) — ( Abb. 6) um mindeſtens 10 8größer
zu wählen als es der Schlankheitsgrad des Geſamtſtabes beim
Ausknicken in der Richtung der Stoffachſe à — * erfordert .

) Für den rechteckigen Querſchnitt iſt mit den Bezeichnungen der Abbildung 3
S7 44 4

0 — —
3 3

7˙ 71ꝰ



10.

Für das Ausknicken in Richtung der ſtoffreien Achſe ) — y werden
mehrteilige Stäbe wie Vollſtäbe berechnet , wobei für 2 die Geſamt⸗
breite der Einzelſtäbe ( à 2 d, 4 3d . . . ) und das Verhältnis

833
—j — 5 geſetzt wird . Für das Ausknicken in Richtung der Stoff⸗

achſe à — K iſt auch die Tragfähigkeit des Einzelſtabes nachzu⸗
weiſen .

Auf Biegung beanſpruchte Bauglieder
Bei auf Biegung beanſpruchten Bauteilen ſind Verſchwächungen
der äußeren Faſern im gefährlichen Querſchnitt tunlichſt zu ver⸗
meiden . Laſſen ſich Verſchwächungen nicht vermeiden , ſo ſind ſie
bei der Berechnung zu berückſichtigen .

Durchbiegung
Die rechneriſch ohne Berückſichtigung der Nachgiebigkeit der Ver⸗
bindungen nachgewieſene Durchbiegung der Fachwerkträger ſoll
im allgemeinen 1/700 der Stützweite nicht überſchreiten .

V. Verbindungsmittel
Allgemeines
Die verſchiedenen Verbindungsmittel (Schraubenbolzen, Flacheiſen ,
Runddübel , Keile uſw . ) dürfen , ſoweit nachſtehend keine beſonderen
Vorſchriften gegeben ſind , auf Grund von Verſuchsergebniſſen ſtaat⸗
licher Verſuchsanſtalten berechnet werden .

Leim
Leim muß gegen den Einfluß von Feuchtigkeit und Dämpfen
widerſtandsfähig ſein . Die Feſtigkeit der Leimfuge muß mindeſtens
gleich der Schubfeſtigkeit des Holzes ſein .

Bolzenverbindungen
Gewöhnliche Verbindungen aus ſchwachen Schraubenbolzen ( ohne
Dübel u dgl . ) ſind für hochbeanſpruchte Bauteile im allgemeinen
ungeeignet . Werden Bolzen ohne Dübel u. dgl . verwendet , ſo ſind
ſie auf Lochleibungsdruck und auf Biegung zu berechnen , wobei die
Druckverteilung nach Abb . 7b und demnach die Momente

34
— und

27

anzunehmen find . Die gleichmäßig auf die Lochleibung bezogene
Preſſung darf betragen

bei Mittelhölzerrn . . 100 kg / em?
bei Seitenhölzern 50 kg / em? .

¹ —
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Für Beanſpruchung rechtwinklig zur Faſerrichtung ſind dieſe Werte

auf / zu ermäßigen .

Onuctvenfeilung in den Lochlelbung

Momentenlinßen

Seltenholꝛ 1 Mittelholz

G

Abb. 7.

4. Flacheiſeneinlagen 2

Für Verbindungen mit gebogenen oder geknickten Flacheiſen , die

mindeſtens 6 mm dick ſein müſſen , iſt , falls keine ausreichenden

Verſuchsergebniſſe ſtaatlicher Prüfungsanſtalten ein Abweichen
von dieſer Regel geſtatten , bei Annahme gleichmäßiger Verteilung 1
auf die Druckübertragungsfläche mit einer zuläſſigen Spannung 50

von 40 kg/em ? in der Faſerrichtung und 15 kg / ome rechtwinklig
zur Faſer zu rechnen .

5. Dübel und Keile
Bei Dübeln und Keilen dürfen die unter Berückſichtigung des auf⸗
tretenden Kippmomentes errechneten Spannungen die Werte der

Tafel 4 unter a, d und e nicht überſchreiten . Die Wirkung der 9

RWACCCCCC
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Dübel und Keile muß hierbei durch eine ausreichende Zahl von
Schraubenbolzen gewährleiſtet ſein .
Bei verdübelten oder verzahnten Balken iſt das Widerſtandsmoment
zu rechnen

5 12

6

bei 3 Lagen : J / = 0,6
8

5U
Mehr als 3 Lagen ſind unzuläſſig .

bei 2 Lagen : N/ 0,8

7¹2

Bei Übertragung von Kräften durch Verbindungsmittel ſchräg zur
Faſer gelten hinſichtlich der zuläſſigen Spannungen ſinngemäß die
Beſtimmungen unter III 4.

Eigenartige Verbindungsmittel
Werden vom Unternehmer neue , eigenartige Verbindungsmittel
und Konſtruktionen für die Ausführung eines Tragwerks vorge⸗
ſchlagen , ſo hat er mit dem Angebot Verſuchsergebniſſe einer ſtaat⸗
lichen Prüfungsanſtalt vorzulegen . Die Deutſche Reichsbahn⸗
Geſellſchaft iſt berechtigt , weitere Verſuche in dem ihr notwendig
erſcheinenden Umfange auf ihre Koſten vornehmen zu laſſen , wozu
der Unternehmer die Bauſtoffe koſtenlos zu liefern hat .

VI . Einzelheiten der Ausführung

Stabanſchlüſſe
Die Stäbe von Holztragwerken ſind tunlichſt mittig anzuſchließen .
Wo dies nicht möglich iſt , müſſen die durch den außermittigen
Anſchluß entſtehenden Zuſatzkräfte berückſichtigt werden . Nach Mög⸗
lichkeit iſt kein Stab mit weniger als mit zwei Schraubenbolzen
anzuſchließen .

Dübel und Bolzen
Dübel und Bolzen ſind ſymmetriſch zur Stabachſe und im Stab⸗
querſchnitt nach Möglichkeit gegeneinander verſetzt anzuordnen , da⸗
mit bei Luftriſſen nicht gleichzeitig alle Befeſtigungsmittel gelockert
werden und an Tragfähigkeit einbüßen .
Dünnere Schraubenbolzen als mit 13 wm Durchmeſſer dürfen nicht
verwendet werden . Zwiſchen Holz und Schraubenkopf iſt eine
quadratiſche oder runde eiſerne Unterlagsſcheibe einzulegen , die bei
Heftſchrauben mindeſtens 4 ·m und bei tragenden Schrauben
mindeſtens 6 mm dick ſein muß . Die Seitenlänge bzw . der Durch⸗
meſſer der Scheiben ſoll mindeſtens gleich dem 3,5fachen Bolzen⸗
durchmeſſer ſein , falls nicht größere Abmeſſungen auf Grund der
Berechnung nötig werden .
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Bolzenköpfe und Schraubenmuttern dürfen im allgemeinen nicht

verſenkt werden . Wo dies nicht zu umgehen iſt , iſt die entſtehende

Verſchwächung des Querſchnitts zu berückſichtigen .

Nägel und Greifplatten
Bei wichtigen Baugliedern und Verbindungen iſt das Nageln ver⸗

boten , ebenſo die Verwendung von Verbindungsmitteln , die ohne
Bohr⸗, Nut⸗ und Fräswerkzeuge eingebaut werden und Zerſtörun⸗

gen der Holzfaſern beim Einſchlagen zur Folge haben , falls nicht

durch umfangreiche Verſuche einer ſtaatlichen Materialprüfungs⸗
anſtalt die Brauchbarkeit der Verbindung nachgewieſen iſt . Das

Einſchlagen von Klammern zur vorübergehenden Verbindung iſt
ebenfalls verboten .

Stoßausbildung
Zugſtöße und im allgemeinen auch Druckſtöße ſind durch Laſchen
voll zu decken. Auf jeden Fall ſind Druckſtöße aber durch Laſchen
oder eingelaſſene Dollen in ihrer ſeitlichen Lage zu ſichern . Es
bleibt freigeſtellt , zwiſchen den Holzhirnflächen Eiſen⸗ , Blei - oder

Zinkblecheinlagen vorzuſehen .

Lager

Für die Lager iſt im allgemeinen Eiſen oder mit Teeröl getränktes
Hartholz zu verwenden . Die Lager dürfen nicht vermauert werden ;

alle Holzteile müſſen dauernd der Außenbeſichtigung zugänglich
ſein .
Die Holzlager der Träger und Stützen auf Mauerwerk ſind mit
einer Aſphalt⸗ oder Bleiunterlage zu verſehen und durch Anker

gegen Verſchieben zu ſichern .

Eiſenteile
Für die Eiſenteile kommt im allgemeinen Handelseiſen in Frage .
Die Zug⸗ und Biegungsſpannung darf 1200 ks/emé nicht über⸗
ſchreiten . Alle Eiſenteile müſſen vor der Verwendung gründlich
von anhaftendem Roſt befreit und mit heißem Leinölfirnis hauch⸗
artig geſtrichen werden .
Sichtbar bleibende Eiſenteile ſind am fertigen Bauwerk mit zwei⸗
maligem Bleimennige - oder Olfarbenanſtrich zu verſehen .

Werkſtattarbeiten

Alle Teile eines zuſammengeſetzten Tragwerks , Stützen , Binder ,
Pfetten uſw. , ſind auf einem überdachten Reißboden auf unver⸗
ſchieblichen Unterlagen planmäßig derart zuſammenzufügen , daß
kein Teil Spannungen erleidet . Alle Verbindungsteile müſſen
gelöſt werden können, ohne daß die verbundenen Stücke federn .
Die Flächen von Überblattungen , Verſatzungen , Stoßverbindungen
und Gelenkpunkten und die Nuten für die Verbindungsmittel ſind



genau paſſend herzurichten . Künſtliche , hochkantige Verbiegungen
von Hölzern , ſowie das Ausſchneiden gekrümmter Stäbe aus ge⸗
raden Stäben größeren Querſchnitts ſind ohne beſonderen Nach⸗
weis über die Zuläſſigkeit ſolcher Verfahren nicht ſtatthaft . Hölzer ,
die bei der Aufſtellung nicht genau in die Verbindungen paſſen
oder ſich nachteilig windſchief verzogen haben , ſind auszuwechſeln .
Die planmäßig vorgeſehenen Überhöhungen müſſen bereits auf der
Zulage aufgeriſſen werden .

Die Löcher für die Bolzenverbindungen der Knotenpunkte und der
Stöße dürfen erſt nach vollſtändiger Zuſammenſtellung der Trag⸗
werke gebohrt werden . Alle Bohrungen für Tragbolzen und Ver⸗
tiefungen für ſonſtige Verbindungsmittel ſind genau paſſend ma⸗
ſchinell herzuſtellen . Die Schraubenlöcher ſind unter Verwendung
von Bohrmaſchinen tunlichſt mit Führung zu bohren , ſo daß
Abweichungen von der vorgeſehenen Richtung auch bei mehreren
Holzlagen aufeinander vermieden werden .
Zugſtangen können ſowohl in Eiſen wie in Holz ausgeführt wer⸗
den. Die Gewinde von eiſernen Stangen ſind an deren Enden aus
dem Vollen zu ſchneiden ; die Verwendung von Anſchweißenden
iſt nur zuläſſig , wenn der Nachweis für die Vollwertigkeit der
Schweißſtelle erbracht werden kann . Der Anſchluß der Zugſtangen
iſt zentriſch und möglichſt gelenkartig zu geſtalten ; andernfalls iſt
den auftretenden Nebenſpannungen gebührend Rechnung zu tragen .

. Schalungen
Holzriemen für Schalungen brauchen nicht gleichmäßig breit zu

ſein . Die Schalbretter ſind mit
Nut und Feder oder mit Falz

. . . —. — zu verbinden , wobei die SickeDD von Nut und oberem Spund je
ein Drittel der Dicke des Brettes
betragen muß ( Abb. 8) . Ein⸗

Iſo
800

5 der

22 22 S albretter muß beſonders ver⸗
PP langt werden . Vorkommende

Waldkanten ſind nach unten zu

Abb. 8 verlegen . Zur Befeſtigung der
83 Schalungen dürfen Nägel ver⸗

wendet werden , deren Länge mindeſtens gleich der doppelten Dicke
der Bretter ſein muß . Sofern nicht etwas anderes vorgeſchrieben
wird , genügen für Schalungen Bretter der zweiten Klaſſe ( ſiehe
unter A J 6 « Ausſchuß ) .

Mur der bhahnt sich den Weg zur Welt ,
Der seinem Volk die Treue hält .
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